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(6) Begeht ein Soldat der Bundeswehr Anstiftung 
zum Ungehorsam, so sind die Vorschriften des Wehr
strafgesetzes anzuwenden.

§ 109 c

(1) Wer einen Soldaten der Bundeswehr verleitet, 
eigenmächtig seine Truppe oder Dienststelle zu ver
lassen oder ihr fernzubleiben, um sich der Verpflich
tung zum Wehrdienst dauernd oder für die Zeit 
eines bewaffneten Einsatzes zu entziehen oder die Be
endigung des Wehrdienstverhältnisses zu erreichen, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Wer es einem Soldaten der Bundeswehr er

leichtert, mit der in Absatz 1 bezeichneten Absicht 
eigenmächtig seine Truppe oder Dienststelle zu ver
lassen oder ihr fernzubleiben, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren bestraft.

(4) Begeht ein Soldat der Bundeswehr Anstiftung 
oder Beihilfe zur Fahnenflucht, so sind die Vor
schriften des Wehrstrafgesetzes anzuwenden.

§ 109 d

(1) Wer unwahre oder gröblich entstellte Behaup
tungen tatsächlicher Art, deren Verbreitung geeignet 
ist, die Tätigkeit der Bundeswehr zu stören, wider 
besseres Wissen zum Zwecke der Verbreitung aufstellt 
oder solche Behauptungen in Kenntnis ihrer Unwahr
heit verbreitet, um die Bundeswehr in der Erfüllung 
ihrer Aufgabe der Fandesverteidigung zu behindern, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

vgl. §§ 254, 22 Abs. 2 Nr. 1 (bei §§ 16 WStG, 48 StGB 
West)

2. Kapitel \
Verbrechen gegen die Deutsche \

Demokratische Republik /

§ 104

Sabotage

(1) Wer es mit dem Ziel, die sozialistische Staats
oder Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokrati
schen Republik zu schädigen, unternimmt, durch 
Irreführung oder andere Behinderung staatlicher oder 
genossenschaftlicher Einrichtungen oder Betriebe oder 
unter Mißbrauch seiner staatlichen oder gesellschaft
lichen Funktion oder beruflichen Stellung oder unter 
Umgehung der sich daraus ergebenden Pflichten

2 I (bei § 88 StGB West)

3. die Verteidigungskraft oder die Verteidigungs
maßnahmen der Deutschen Demokratischen Republik 
zu durchkreuzen oder zu desorganisieren, wird mit 
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebens
längliche Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt 
werden.

vgl. auch § 220 Abs. 1 Nr. 1 (bei § 131 StGB West)


